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eine Beziehung geführt haben. Ist das der 
Fall und es handelte sich um eine intime
Liebesbeziehung, wird auch der Begriff „In-
timfemizid“ verwendet. Ein eigener Straftat-
bestand ist der Femizid nicht, sondern juris-
tisch betrachtet ein Mord.

Von Jörg Nauke

G rundsteinlegungen und Richtfeste 
für größere Mietwohnungsprojekte 
sind in Baden-Württemberg mittler-

weile selten gewordene Anlässe zum Feiern.  
Gerade erst hat das Statistische Landesamt 
für 2024 einen Rückgang von 17 Prozent bei 
den Baufertigstellungen gemeldet – das ist 
die Hälfte der für erforderlich gehaltenen 
Menge. Umso erfreulicher erscheint es des-
halb für Stuttgart, dass in diesem Monat die 
städtische Wohnungsbautochter SWSG mit 
dem Bau von 396 Wohnungen an der Böckin-
ger Straße in Zuffenhausen begonnen hat, 
und dass die Landesbaugenossenschaft Ba-
den-Württemberg (LBG) in Weilimdorf-
Bergheim zum  Richtfest für den zweiten 
Bauabschnitt am Molchweg  eingeladen hat-
te. Die gestiegenen Kosten im Baugewerbe, 
die Inflation und die hohen Zinsen führen zu 
einer nun schon einige Jahre anhaltenden 
Stagnation. Der Wohnungsmarkt in der Lan-
deshauptstadt gilt seit Langem  auch offiziell 
als „angespannt“.

Viele Belegungsrechte laufen aus
Problematisch ist vor allem die niedrige   Zahl 
an öffentlich geförderten Wohnungen; ihr 
Anteil   am Gesamtwohnungsbestand beträgt 
lediglich fünf Prozent. Zum Vergleich: 1992 
waren es noch 8,5 Prozent gewesen. Durch 
das Auslaufen von Belegungsbindungen für 
Wohnungen privater Eigentümer verschlim-
mert sich die Lage.  

Zuletzt bekamen  70 Mieter der  Vonovia 
AG, Deutschlands größtem Wohnungskon-
zern, diese Mitteilung, verbunden mit einer 
Mieterhöhung. Ein weiterer Notstand kün-
digt sich an: bis zum Jahr 2028 laufen 800 Be-

legungsrechte in der Landeshauptstadt aus, 
und die Vonovia macht keine Anstalten, die-
se gegen Bezahlung zu verlängern. 

Ganz anders agiert die Landesbaugenos-
senschaft Baden-Württemberg (LBG), die 
man wie viele andere Unternehmen dieser 
Art erfinden müsste, gäbe es sie nicht schon 
seit 1921. Deutschland zählt 2000 Woh-
nungsbaugenossenschaften mit mehr als 
zwei Millionen Wohnungen, davon 166 
Unternehmen in Baden-Württemberg. Sie 
stehen für eine nachhaltige und soziale 
Wohnraumversorgung, da sie nicht gewinn-
orientiert arbeiten, Einnahmen reinvestie-
ren und ihre Mitglieder in Entscheidungen 
einbinden.

Der Beweis für die Feststellung von LBG-
Chef Josef Vogel, Wohnraum sei ein Sozial-
gut, kein Wirtschaftsgut, wird im Molchweg 
geführt, wo die Genossen nicht nur günstig 
wohnen können, sondern auch ein angeneh-
mes soziales Umfeld geboten bekommen. 
Die Genossenschaft, die 2300 ihrer 5800 
Wohnungen in Stuttgart hat,  modernisiert 
seit acht Jahren ihren rund 60 Jahre alten Ge-
bäudebestand und baut neu  auf dem vorhan-
denen Grundstück. Es wird aufgestockt und 
an der Stirnseite aufgebaut. Alle Wohnungen 
sind dank eines Aufzugs barrierefrei. 

Insgesamt entstehen 176 Mietwohnun-
gen, davon 112 neu. Der Rest wird moderni-
siert. Die Tiefgarage und eine Kita sind be-
reits in Betrieb. Der nun gefeierte zweite 
Bauabschnitt beinhaltet 38 Mietwohnun-
gen, davon sind 15 öffentlich gefördert. Die 
LBG kann diese selbst belegen. Der Stadt hat 
sie sechs Einheiten für Flüchtlinge zur Ver-
fügung gestellt. 

Die SWSG ist in Stuttgart die größte An-
bieterin geförderter Wohnungen. Ihr Ziel ist, 

mindestens 70 Prozent ihrer mittlerweile 
mehr als 20 000 Einheiten mit Belegungs-
rechten und mindestens 40 Prozent mit 
einer Mietpreisbindung zu versehen. Der Ge-
meinderat hat die SWSG mit einer Kapital-
spritze von 200 Millionen Euro in die Lage 
versetzt, in den Wohnungsbau zu investie-
ren. Das tut sie mit 1400 neuen Einheiten bis 
2027. Sie allein kann das Ziel der Rathaus-
spitze, 2000 Einheiten jährlich fertigzustel-
len, aber nicht stemmen.

Bauüberhang macht Mut
 Die Krise am Bau und in der Privatwirtschaft 
führte dazu, dass seit 2016 die anvisierte 
Zahl in Stuttgart nicht mehr erreicht wurde. 
2023 waren es 1891, davor aber nur 1014 fer-
tiggestellte Wohnungen gewesen. Nur 1162 
und 1092 Genehmigungen in den Jahren 
2022 und 2023 sowie  979 im vergangenen 
Jahr  lassen keinen Bauboom erwarten. Das 
gilt auch fürs ganze Land, wie der Mieter-
bundvorsitzende Rolf Gaßmann feststellt: 
Die Zahl der Baugenehmigungen (27 000) ist 
gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent ge-
sunken und lag damit nur noch halb so hoch 
wie 2021. Damit werde der Mangel anwach-
sen, so Gaßmann. Er fordert das Land auf, 
eine eigene Wohnungsbaugesellschaft zu 
gründen und mehr Mittel für den Woh-
nungsbau bereitzustellen. 2024 habe der 
Landesanteil im Wohnraumförderpro-
gramm nur bei 30 Prozent gelegen – nötig 
wären 50 Prozent, denn regelmäßig ist schon 
im ersten Halbjahr der Fördertopf leer. 

Sowohl die SWSG als auch die Landes-
baugenossenschaft weisen im Durchschnitt 
günstige Mieten aus: 8,16 Euro je Quadrat-
meter die städtische Tochter, sogar nur 8,06 
die LBG über ihren kompletten Bestand in 

Stuttgart von 2276 Wohnungen (davon 41 
Sozialwohnungen). Bestandsmieter, die in 
den Jahren des Umbaus am Molchweg aller-
hand Unbilden erlitten haben mit Baulärm 
und mehrfachen Umzügen,  bezahlen sogar 
nur 6,90 Euro   für ihre modernisierte Woh-
nungen. Der  Mietspiegel für Bestandswoh-
nungen weist aktuell 11,15 Euro aus.  Die Ge-
nossenschaft ruft für Neumitglieder aller-
dings auch Neubaumieten von im Durch-
schnitt 14,90 Euro Euro  auf. Zum Vergleich: 
die durchschnittliche Angebotsmiete liegt 
mittlerweile bei 15,15  Euro.

3,2
Prozent der vom Land zur Verfügung gestellten 
Mittel haben die Genossenschaften 2024 ledig-
lich in Anspruch genommen. 

Die Technische Vorständin Antje Durach 
verweist auf die gesunkenen Betriebskosten: 
Fotovoltaik auf dem Dach, eine durchdachte 
Brauchwassererwärmung und ein Nahwär-
menetz spare mehr Energie als ein noch stär-
ker gedämmtes Gebäude. Bei der LBG ist man 
froh über die Bereitschaft der Bundesregie-
rung zur Technologieoffenheit und hofft 
gleichzeitig auf eine Erhöhung der Zuschüs-
se von Bund und Land. 

Die Genossenschaft beschränkt sich  der-
zeit  vor allem auf  die Modernisierung des Be-
stands. Vom Neubau lässt sie – das Projekt 
am Molchweg ausgenommen – vorerst die 
Finger. Damit ist sie nicht alleine. Rolf Gaß-
mann, Vorsitzender des Stuttgarter Mieter-
vereins, kritisiert, dass die Genossenschaf-
ten 2024 nur 3,2 Prozent der vom Land zur 
Verfügung gestellten Mittel in Anspruch 
nahmen. 

Großbaustelle Molchweg in Stuttgart-Weilimdorf: Die LBG hat mit dem zweiten Bauabschnitt Richtfest gefeiert. 

Wo Wohnraum  noch ein Sozialgut ist 
Die Landesbaugenossenschaft LBG feiert in Weilimdorf erneut Richtfest. Die städtische SWSG hat den Grundstein für 400 Wohnungen gelegt.
 Im Land bricht der Wohnungsneubau aber ein. 

Von Hilke Lorenz und Uwe Bogen

H elfen im Stuttgarter Leonhardsvier-
tel Rockerbanden und Menschen-
händler mit, dass junge Frauen zur 

Prostitution gezwungen werden? Vehement
wehrt sich der Bordellbetreiber John Heer
gegen diese Behauptung. Deshalb klagt er
gegen die frühere SPD-Bundestagsabgeord-
nete Leni Breymaier, die „diesen falschen
Eindruck“, wie er sagt, in einer TV-Sendung
vermittelt und danach in den sozialen Me-
dien verbreitet habe. Die Politikerin,die Vor-
sitzende des Vereins „Sisters – für den Aus-
stieg aus der Prostitution“ ist,habe keine Be-
weise für ihre Vorwürfe vorlegen können und 
ihn damit zu Unrecht an den Pranger ge-
stellt.   

„Ich lehne diesen
Vergleich ab.“
Leni Breymaier, Beklagte

Bei der Verhandlung im Hauptsacheverfah-
ren hat eine Zivilkammer des Landgerichts
am Mittwoch einen Vergleich vorgelegt, der 
unter anderem vorsieht, dass Leni Breymaier 
erklärt, sie werde diese Behauptung nicht 
mehr wiederholen. Weil die gütliche Eini-
gung gescheitert ist, soll am 5. Juni das Urteil

verkündet werden. „Der Kläger begehrt die 
Unterlassung von Äußerungen, Auskunft
und Feststellung einer Schadensersatz-
pflicht“, erklärt die Richterin Katja Knicken-
berg als Sprecherin für Zivilsachen am Land-
gericht. Bei dem Termin habe es sich um das 
„Hauptsacheverfahren im Nachgang zu
einem einstweiligen Verfügungsverfahren“
gehandelt,dessen Urteil in erster Instanz  am

28. März 2024 zugunsten von  John Heer aus-
gefallen war. 

„Ich lehne diesen Vergleich ab“, sagt Leni
Breymaier gegenüber unserer Zeitung. Sie 
war der Verhandlung ebenso wie ihr Anwalt
Daniel Grau online zugeschaltet. Mit den 
meisten Punkten des Vergleichs war da-
gegen der Laufhauschef einverstanden, der 
im Gericht erschienen war. Für ihn sei es
beim Prozess gut gelaufen, berichtet er: „Das
Gericht hat vorab erklärt, dass ich Recht be-
kommen werde, weil Frau Breymaier für ihre
Behauptung keine Beweise vorgelegt hat.“ 
Jetzt erwartet er, dass die Politikerin die ge-
samten Gerichtskosten übernimmt und ihre
Behauptungen gegen ihn aus dem Internet
entfernen lässt. 

Zur Vorgeschichte: Der Stuttgarter Bor-
dellbetreiber hatte gegen die ehemalige 
SPD-Bundestagsabgeordnete auf Unterlas-
sung geklagt. Breymaier hatte in der SWR-
Sendung „Zur Sache Baden-Württemberg“
zum Thema Prostitution sinngemäß gesagt, 
die beruhe bei den Prostituierten nicht auf 
Freiwilligkeit, da es nicht genügend Frauen
gebe. Deshalb würden Rockerbanden und 
Menschenhändler die Frauen zur Prostitu-
tion zwingen. Breymaier hatte sich dabei auf 
die mündliche Urteilsverkündung gegen den 
Betreiber des Paradise-Bordells in Leinfel-

den-Echterdingen bezogen. In Richtung
Heer erkläre sie noch hinzu: „Und ich be-
haupte, dass das alles auch auf Ihr Haus zu-
trifft“. Hinzugefügt hatte sie dann noch, wis-
send, was kommen würde: „Und jetzt kön-
nen Sie mich wieder verklagen.“

Es kam, wie erwartet.  Heer klagte „wegen
rechtswidriger Äußerungen“ am Landge-
richt Stuttgart auf Unterlassung.  Zuvor hatte 
er außergerichtlich die Abgabe einer Unter-
lassungs- und Verpflichtungserklärung ver-
langt, der Breymaier nicht nachgekommen
sei. So kam es vor einem Jahr zum Eilverfah-
ren, in dem das Gericht Heer teilweise recht 
gab und  Breymaier untersagte,  die Äußerun-
gen zu wiederholen. 

Bei der Videoschalte am Mittwoch erklär-
te die SPD-Politikerin,sie habe mit ihrer Kri-
tik nicht Heer persönlich gemeint, sondern 
nur von  seinem „Haus“gesprochen. Der Bor-
dellbetreiber dagegen sagt: Ein „Haus“ kön-
ne nicht bei Rockern anrufen und sie um
Frauen für die Prostitution bitten. „Mein 
Wunsch ist es, die Diskussion um ein Prosti-
tutionsverbot in Deutschland sachlich und 
mit fundierten Argumenten zu führen“, er-
klärt Heer, „jetzt hat sich abermals gezeigt,
dass Leni Breymaier das nicht will.“ Bei der 
Urteilsverkündung am 5. Juni wollen Brey-
maier und ihr  Anwalt persönlich erscheinen.   

Streit über Prostitution noch nicht entschieden 
Dem Landgericht gelingt es am Mittwoch nicht, dass sich die SPD-Politikerin Leni Breymaier und Laufhauschef John Heer gütlich einigen.

Um  Prostitution im Leonhardsviertel geht es 
in einem Zivilverfahren am Landgericht 
Stuttgart.  Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Stuttgart. Es wurden bisher nur Teile da-
raus konzertiert, aber noch nie das Werk als 
Ganzes: Die Rede ist von Gioachino Rossinis
„Album Italiano“ aus der Reihe „Péchés de
vieillese“. Am heutigen Freitag, 23. Mai, um
18 Uhr erklingen die zwölf Stücke bei einer 
„Soirée musicale“ im Silchersaal der Stutt-
garter Liederhalle: Auf der Bühne stehen die 
Sopranistin Silvia Sorina Munteanu, die 
Mezzosopranistin Cosmina Silvia Stitzl, Te-
nor Daniel Zah sowie Bariton Ioan Ardelean. 

Reto Müller von der Deutschen Rossini 
Gesellschaft führt ein in das Werk und die   
aus 14 Alben bestehenden „Péchés de vieil-
lesse“, also die „Sünden des Alters“, die Ros-
sini nie veröffentlichte. Nach dem Tod des 
für seine Opern bekannten Komponisten 
1868 verkaufte dessen Witwe  die   Sammlung
aus 150 Gesangs-, Kammer und Soloklavier-
stücken, die zehn Jahre danach in London
verauktioniert wurden. Entsprechend wenig 
ist dazu bisher aufgearbeitet. mos

„Album Italiano“
in der Liederhalle


